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Über die vorstahend genannten Kosten hinaus trägt die Mieterin aus dem Mietvertrag

heraus :<einerlei Grundbesitzabgaben, Baulasten, Steuem, Versicherungsprämien oder

andere Abgaben, Kosten oder dergleichen, mögen sie öffentlich-rechtlicher oder privater

Natur sein.

. (4)

-§~4~jjfe0l;~1~i~i~~a~!llß.Q~tNE!b~nkostenvorauszah't1hg;von'DM ·~'wird·noch.b$~~nntge9,~.~~n

zzgl. gesetztL M.vSt. (z.Zt. 16 %) geleistet. Oie Abrechnung muß jährlich erfolgten und sollte

6 (sechs) Monate nach dem Abrechnungszeitraum vorgelegt werden.

§ Ö Bauliche Veränderungen während der MietzeitiUnterhaltung

(1)

Die Mietenn ist berechtigt, nach vorheriger schriftlicher Information an den Vermieter,

bauliche Veränderungen auf eigene Kosten und unter Beachtung der baurechtlichen

Zulässlgkelt auf eigene Kosten vorzunehmen.

Der Vermieter verpflichtet sich, alle Erklärungen - auch gegenüber Behörden usw. -

abzugeben, die zur Durchführung baulicher Veränderungen erforderlich sind. Etwaig

entstehende Kosten trägt die Mieterin.

Die Mieterirr kann nach Ablauf sowie bei vorzeitiger Beendigung des Mietverhältnisses

gegenüber dem Vermieter keine Rückerstattungsansprüche der von ihr aufgewendeten

Kosten geltend machen. Bei Beendigung des Mietvertrages hat der Vermieter das

Wahlrecht Z'...i~ Ausbau der nur vorübergehend eingebauten Sachen und Wiederherstellung

des früheren Zustandes unter Berücksichtigung der üblichen Abnutzung durch den Mieter

oder zur Über'as sunq der eingebauten Sachen im Mietobjekt.

(2)

Oie Re.,ovi:-_~g der Mieträume sowie Schönheitsreparaturen übernimmt die Mieterin auf

eigene Kos::-

(3)
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, hinausgehenden Betrag zahlt der Vermieter. Die Kleinreparaturen-Kostenübemahme durch

/
t~den Nlieter ist jedoch auf maximal netto DM 3.000,00 (dreitausend) zuzüglich gesetzlicher

.~ Mehrwertsteuer jährlich begrenzt.

/
I

(4)

Die Unterhaltung an Dach und Fach ist Sache des Vermieters.

§ 7 Untervermietung

(1)

Die ~Jlieterin ist berechtigt, die von ihr gemieteten Räume nach vorheriger schriftlicher

Zustimmung des Vermieters unterzuvermieten, jedoch ausschließlich zur Nutzung als

Einzelhandelsfläche. Der Vermieter kann seine Zustimmung zur Untervennietung nur aus

wichtigem Grunde verNeigem. Ausgeschlossen ist die Untervermietung an Branchen, die

sich zum Zeitpunkt der Untervermietung im Objekt (Fachmarktzentrum) befinden sowie an

Sex-Shops, Spielhallan und gastronomische Betriebe.

Die Verpflichtungen der "'lieterin bleiben auch soweit das Mietobjekt untervermietet wird,

unberührt. An der vertraglichen Eigenhaftung nach diesem Mietvertrag ändert sich nichts.

§ 8 Konkurrenzschutz

(1)

Der Mieterir. ist bekannt, daß sich das Mietobjekt in einem geplanten Fachmarktzentrum

befindet. Der Vermieter verpflichtet slch.. für die Dauer des Vertrages auf seinen

Grundstücken in Rödermark und im Einzugsbereich des Mietobjektes liegenden

Grundstücken gleichartige Geschäfte in Form von Textilfachmärkten weder zu errichten

noch zu betreiben oder von Dritten errichten bZ'N. betreiben zu lassen, wobei der Mieterin

bekannt is; ~aß im Fachmarktzentrum auch ein S8-Warenhaus gepiant und errichtet wird.

Diese Flä~-:? wird von der vVettbewerbsbeschränkung (Sortiment Damen-, Herren-.

Kmderoberaekleidunq sowie Wäsche und Strümpfe) der Mieterin ausgeschlossen.
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